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			Kammerbeiträge und Kapitalansammlungsrichtlinie 

			
			


			EuGH 19.04.2012 Rs C�443/09 Grillo Star Fallimento
			
			


			Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 12. Februar 2008 betreffend die indirekten Steuern auf
die Ansammlung von Kapital ist dahin auszulegen, dass er einer Abgabe wie der im Ausgangsverfahren streitigen, die
jährlich von jedem Unternehmen aufgrund seiner Eintragung im Unternehmensregister geschuldet wird, auch dann nicht
entgegensteht, wenn eine solche Eintragung für Kapitalgesellschaften konstitutive Wirkung hat und die Abgabe von
diesen Gesellschaften auch für den Zeitraum geschuldet wird, während dessen sie nur Vorbereitungen für den Betrieb eines
Unternehmens treffen.

			
			
		
		
			
			Bemessungsgrundlage der Gesellschaftsteue 
			


			EuGH 16.2.2012 Rs C�372/10 Pak-Holdco 
			
			


			1.      Im Fall eines Staates, der, wie die Republik Polen, der Europäischen Union am 1. Mai 2004 beigetreten ist, ist Art. 7
Abs. 1 der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung
von Kapital in der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderten Fassung, wenn weder die
Akte über den Beitritt dieses Staates zur Europäischen Union noch ein anderer Rechtsakt der Europäischen Union eine
Ausnahmeregelung enthält, dahin auszulegen, dass die in diesem Artikel zwingend vorgeschriebene Steuerbefreiung nur
für die unter diese &ndash; geänderte &ndash; Richtlinie fallenden Vorgänge gilt, die in diesem Staat am 1. Juli 1984 von
der Gesellschaftsteuer befreit waren oder einem ermäßigten Gesellschaftsteuersatz von 0,50 v. H. oder weniger
unterlagen.  
			
			


			2.      Art. 5 Abs. 3 erster Gedankenstrich der Richtlinie 69/335, der von der Besteuerungsgrundlage &bdquo;den Betrag der
für die Erhöhung des Kapitals herangezogenen Eigenmittel der Kapitalgesellschaft, die bereits der Gesellschaftsteuer
unterlegen haben&ldquo;, ausnimmt, ist dahin auszulegen, dass er unabhängig davon anwendbar ist, ob es sich um Mittel
der Gesellschaft, deren Gesellschaftskapital erhöht wird, handelt oder um solche, die von einer anderen Gesellschaft
kommend dieses Kapital erhöhen. 

			
			
		
		
			
			Steuerfreie Verlustabdeckung 
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			EuGH 1.12.2011 Rs C-492/10 Immobilien Linz
			
			


			Art. 4 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die
Ansammlung von Kapital in der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderten Fassung ist
dahin auszulegen, dass die Übernahme der Verluste einer Gesellschaft durch einen Gesellschafter in Erfüllung einer von
ihm vor dem Eintritt dieser Verluste eingegangenen Verpflichtung, mit der nur die Abdeckung der Verluste sichergestellt
werden soll, das Gesellschaftsvermögen nicht erhöht. 
			
			
		
		
			
			Wiedererhebung der Gesellschaftsteuer 
			


			EuGH 16.6.2011 Rs C�212/10 Logstor ROR Polska
			
			


			Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die
Ansammlung von Kapital in der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderten Fassung ist in
dem Sinne auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat verwehrt, eine Gesellschaftsteuer wieder einzuführen, die auf die
Darlehensaufnahme durch eine Kapitalgesellschaft erhoben wird, wenn der Darlehensgeber Anspruch auf eine
Beteiligung an den Gesellschaftsgewinnen hat, falls dieser Mitgliedstaat zuvor auf die Erhebung dieser Steuer verzichtet
hatte. 

			
			
		
		
			
			


			Schuldner und Einhebungszeitpunkt
			
			


			EuGH 1.7.2010 Rs C�35/09 Speranza
			
			
			1.      Art. 4 Abs. 1 Buchst. c und Art. 5
			Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969
			betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in
			ihrer durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985
			geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass sie dem nicht
			entgegenstehen, dass ein Mitgliedstaat die Eintragung des Rechtsakts
			der Erhöhung des Kapitals einer Gesellschaft als den Zeitpunkt
			festlegt, zu dem der Gesellschaftsteuertatbestand erfüllt ist, sofern
			der Zusammenhang zwischen der Erhebung dieser Steuer
			und der tatsächlichen Zuführung von Vermögenswerten an die begünstigte
			Gesellschaft bestehen bleibt. Wurde bei der Vornahme dieses Rechtsakts
			die Einlage tatsächlich noch nicht geleistet und steht nicht fest, dass
			sie geleistet werden wird, darf die Zahlung der Gesellschaftsteuer von
			dem betreffenden Mitgliedstaat so lange nicht gefordert werden, bis
			diese Einlage feststeht. Der Effektivitätsgrundsatz ist dahin
			auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die
			Möglichkeiten des Nachweises vor den Finanzgerichten, dass die von
			einer Gesellschaft beschlossene Kapitalerhöhung tatsächlich nicht
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			geleistet wurde, auf die Vorlage eines rechtskräftig gewordenen
			Zivilurteils beschränkt, in dem die Nichtigkeit oder Aufhebung der
			Eintragung festgestellt wird, so dass die Gesellschaftsteuer auf jeden
			Fall gezahlt werden muss und ihre Erstattung nur durch Vorlage eines
			solchen Zivilurteils erwirkt werden kann.
			
			
			2.      Die Richtlinie 69/335 in ihrer
			durch die Richtlinie 85/303 geänderten Fassung ist dahin auszulegen,
			dass sie dem nicht entgegensteht, dass ein Mitgliedstaat die
			gesamtschuldnerische Haftung der Amtsperson vorsieht, die die Urkunde
			über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals aufgenommen oder
			entgegengenommen hat, sofern diese Amtsperson über das Recht verfügt,
			gegen die Gesellschaft, die Empfängerin der Kapitalzuführung ist, ein
			Regressverfahren einzuleiten.
			
			


			 
			
			
		
		
			
			


			Berücksichtigung von Steuern aus Zeiträumen vor dem Betritt
			
			
			


			EuGH 12.11.2009 Rs C-441/08 Elektrownia P�tnów
			
			
			


			Art. 5 Abs. 3 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten
Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen
der die Europäische Union begründenden Verträge geänderten Fassung schreibt vor, dass bei der Feststellung der
Besteuerungsgrundlage für die Gesellschaftsteuer auf die Erhöhung des Kapitals einer Gesellschaft in der Form, dass nach
dem Beitritt der Republik Polen zur Europäischen Union von derselben Gesellschaft vor dem Beitritt aufgenommene
Darlehen in Gesellschaftsanteile umgewandelt werden, die frühere Besteuerung dieser Darlehen auf der Grundlage der
seinerzeit geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen ist.
			
			
		
		
			
			


			Gesellschaftsteuerlichen Erfassung im Herkunftsmitgliedsstaat als Voraussetzung für Befreiung unzulässig 

			
			


			EuGH 9.7.2009 Rs C-397/07 Kommission / Spanien
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			1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17.
Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der durch die Richtlinien 73/79/EWG des
Rates vom 9. April 1973, 73/80/EWG des Rates vom 9. April 1973 und 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985
geänderten Fassung verstoßen, dass es
			
			


			&ndash; die Befreiung der Vorgänge im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 69/335 in der durch die Richtlinien
73/79, 73/80 und 85/303 geänderten Fassung von der Gesellschaftsteuer von den Voraussetzungen abhängig macht, die
in Art. 96 der Zweiten Zusatzbestimmung der konsolidierten Fassung des spanischen Körperschaftsteuergesetzes
(Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), gebilligt durch das
Königliche Gesetzesdekret Nr. 4/2004 vom 5. März 2004, vorgesehen sind,
			
			


			&ndash; auf die Verlegung des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung oder des satzungsmäßigen Sitzes der
Kapitalgesellschaften von einem Mitgliedstaat nach Spanien Gesellschaftsteuer erhebt, wenn diese Gesellschaften in
ihrem Herkunftsland keiner vergleichbaren Steuer unterliegen, und
			
			


			&ndash; Gesellschaftsteuer auf das Kapital erhebt, das den Geschäftstätigkeiten zugeordnet ist, die im spanischen
Hoheitsgebiet von Zweigstellen oder ständigen Niederlassungen solcher Gesellschaften ausgeübt werden, die ihren Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat haben, der keine vergleichbare Steuer erhebt.
			
			


			2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
			
			
		
		
			
			


			Verlegung des Ortes der Geschäftsleitung innerhalb EU nicht gesellschaftsteduerpflichtig 
			
			


			EuGH 8.11.2007 Rs C-251/06 Ing. Auer

			
			
			


			Art. 4 Abs. 1 Buchst. g und 3 Buchst. b der Richtlinie 69/335/EWG
			des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die
			Ansammlung von Kapital in der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates
			vom 10. Juni 1985 und die Akte über die Bedingungen des Beitritts der
			Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden
			und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge
			geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass der Verzicht eines
			Mitgliedstaats auf die Erhebung der Gesellschaftsteuer nicht daran
			hindert, eine Gesellschaft, die zu einer der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. a
			der Richtlinie genannten Kategorien gehört, bei der Verlegung des Ortes

Steuerindex.com 

http://www.steuerindex.com Powered by Joomla! Generiert: 20 May, 2025, 23:32



			ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung von diesem Mitgliedstaat in einen
			anderen Mitgliedstaat, in dem diese Steuer noch erhoben wird, für die
			Erhebung der Gesellschaftsteuer im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. g
			der Richtlinie als Kapitalgesellschaft zu qualifizieren. Diese
			Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass Verhaltensweisen
			begünstigt werden, die durch die Errichtung künstlicher Konstruktionen
			mit dem alleinigen Ziel der Erlangung eines Steuervorteils
			gekennzeichnet sind. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen,
			ob die Umstände des Ausgangsverfahrens objektive Merkmale einer solchen
			missbräuchlichen Praxis aufweisen.
			
			
		
		
			
			


			Erhebung einer Wertpapierübertragungssteuer zulässig 
			
			


			EuGH 25.10.2007 Rs C-240/06 Fortum Project Finance SA
			
			


			 Die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von
Kapital in der Fassung der Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 ist dahin auszulegen, dass ihr Art. 12
Abs. 1 Buchst. c keine Anwendung auf die Erhebung einer Steuer wie der finnischen Übertragungssteuer (varainsiirtovero)
findet, wenn Wertpapiere als Einlage auf eine Kapitalgesellschaft übertragen werden, die als Gegenleistung für diese
Übertragung von ihr neu ausgegebene Aktien überträgt. Die Erhebung einer solchen Steuer ist nach Art. 12 Abs. 1 Buchst. a
der genannten Richtlinie zulässig.
			
			
		
		
			
			


			Standstillklausel für am 1.7.1984 von Gesellschaftsteuer befreite  Vorgänge
			
			


			EuGH 21.06.2007 C-366/05 Optimus - Telecomunicações

			
			
			


			Im Fall eines Staates, der, wie die Portugiesische Republik, den Europäischen Gemeinschaften zum 1. Januar 1986
beigetreten ist, ist Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern
auf die Ansammlung von Kapital in deren durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderter
Fassung, wenn die Akte über den Beitritt dieses Staates oder ein anderer Gemeinschaftsrechtsakt keine
Ausnahmeregelung enthält, dahin auszulegen, dass die in diesem Artikel zwingend vorgeschriebene Steuerbefreiung für
alle unter die Richtlinie 69/335 fallenden Vorgänge gilt, die in diesem Staat am 1. Juli 1984 von der Gesellschaftsteuer
befreit waren oder einem ermäßigten Gesellschaftsteuersatz von 0,50 v. H. oder weniger unterlagen.
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			Die Art. 7 Abs. 1 und 10 der Richtlinie 69/335 in deren durch die Richtlinie 85/303 geänderter Fassung verbieten es einem
Staat, der, wie die Portugiesische Republik, den Europäischen Gemeinschaften zum 1. Januar 1986 beigetreten ist, nach
dem 1. Januar 1986 eine Stempelsteuer auf eine unter diese Richtlinie fallende Erhöhung des Gesellschaftskapitals
einzuführen, die am 1. Juli 1984 nach nationalem Recht von dieser Steuer befreit war.

			
			


			 
			
			
		
		
			Beurkundungsgebühr bei Übertagung von
			Gesellschaftsanteilen zulässig  
			


			EuGH
			7.9.2006 Rs C-193/04 Organon Portuguesa (Vorabentscheidungsersuchen des
			portugiesischen Supremo Tribunal Administrativo)
			
			


			Eine nationale Regelung, wonach für die Beurkundung einer Übertragung
			von Gesellschaftsanteilen, die nicht mit einer Erhöhung des
			Gesellschaftskapitals verbunden ist, pauschal und/oder nach dem Wert der
			übertragenen Anteile bestimmte Gebühren erhoben werden, verstößt nicht
			gegen die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die
			indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der durch die
			Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderten Fassung.
			
			


			 
			
			
		
		
			Gebühren zur Berichtigung des Grundbuchs anlässlich
			einer Verschmelzung fallen grundsätzlich unter die
			Kapitalansammlungsrichtlinie  
			


			EuGH
			15.6.2006 Rs C-264/04 Badischer Winzerkeller eG (Vorabentscheidungsersuchen des
			deutschen Amtsgericht Breisach)
			
			


			1. Eine für die Berichtigung des Grundbuchs erhobene Gebühr wie die
			im Ausgangsverfahren in Rede stehende fällt grundsätzlich unter das
			Verbot des Artikels 10 Buchstabe c der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom
			17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von
			Kapital in der Fassung der Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni
			1985.
			
			

Steuerindex.com 

http://www.steuerindex.com Powered by Joomla! Generiert: 20 May, 2025, 23:32




			2. Eine Gebühr wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende kann als
			eine in Abweichung von Artikel 10 Buchstabe c der Richtlinie 69/335 in der
			Fassung der Richtlinie 85/303 nach Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der
			Richtlinie 69/335 in der Fassung der Richtlinie 85/303 zulässige
			Besitzwechselsteuer angesehen werden, wenn sie nicht höher ist als
			diejenigen, die in dem erhebenden Mitgliedstaat für gleichartige
			Vorgänge erhoben werden.
			
			


			Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob diese Gebühr im
			Einklang mit Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 69/335 in der Fassung der
			Richtlinie 85/303 steht.
			
			


			 
			
			
		
		
			 Befreite Verschmelzungen  
			


			EuGH
			18.5.2006 Rs C-509/04 Magpar VI BV (Vorabentscheidungsersuchen des
			niederländischen Hoge Raad der Nederlanden)
			
			


			1. Ist eine Kapitalgesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem
			Erwerb von Gesellschaftsanteilen an einer zweiten Kapitalgesellschaft im
			Rahmen einer von der Gesellschaftsteuer befreiten Verschmelzung durch
			Austausch von Anteilen nicht mehr im Besitz dieser Anteile, weil die
			zweite Gesellschaft selbst mit einer dritten Kapitalgesellschaft
			verschmolzen worden und daher erloschen ist, wobei die erste Gesellschaft
			als Gegenleistung Anteile an der dritten Gesellschaft erhalten hat, so ist
			Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und bb der Richtlinie 69/335/EWG des Rates
			vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von
			Kapital in der durch die Richtlinien 73/79/EWG des Rates vom 9. April 1973
			und 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 geänderten Fassung dahin
			auszulegen, dass die dort in Buchstabe bb enthaltene Bedingung, die
			ursprünglich erworbenen Anteile während einer Frist von fünf Jahren zu
			behalten, nicht auf die von der ersten Gesellschaft gehaltenen Anteile der
			dritten Gesellschaft übergegangen ist.
			
			


			2. Für die Beantwortung der ersten Frage ist es nicht von Bedeutung,
			dass sich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe bb Unterabsatz 2 Satz 2 der
			Richtlinie 69/335 in der durch die Richtlinien 73/79 und 85/303
			geänderten Fassung auf eine &bdquo;Übertragung&ldquo; der Gesellschaftsanteile
			bezieht, die aufgrund eines von der Gesellschaftsteuer befreiten Vorgangs
			gehalten werden.
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			Unzulässigkeit einer Registersteuer beim down stream
			merger  
			


			EuGH
			30.3.2006 Rs C-46/04 Aro Tubi Trafilerie SpA (Vorabentscheidungsersuchen des
			italienischen Corte Suprema di Cassazione)
			
			


			Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens steht die Richtlinie
			69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern
			auf die Ansammlung von Kapital in der Fassung der Richtlinien 73/80/EWG
			des Rates vom 9. April 1973 betreffend die Festsetzung gemeinsamer Sätze
			der Gesellschaftsteuer und 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 einer
			proportionalen Registersteuer in Höhe von 1 % entgegen, die im Fall einer
			&bdquo;umgekehrten&ldquo; Fusion &ndash; d. h. einer Fusion durch Aufnahme, bei der
			die aufgenommene Gesellschaft sämtliche Anteile an der aufnehmenden
			Gesellschaft hält &ndash; auf den Wert eines solchen Vorgangs erhoben wird.
			
			


			 
			
			
		
		
			Großmutterzuschüsse gesellschaftsteuerpflichtig  
			


			EuGH
			12.1.2006 Rs C-494/03 Senior Engineering Investments BV (Vorabentscheidungsersuchen des
			niederländischen Hoge Raad der Nederlanden)
			
			


			Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens verbietet es Artikel
			4 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und der
			sechsten Begründungserwägung der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17.
			Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital
			in der Fassung der Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 einem
			Mitgliedstaat, von einer Kapitalgesellschaft (Tochtergesellschaft)
			Gesellschaftsteuer für einen Beitrag zu erheben, den ihre
			Muttergesellschaft (Großmuttergesellschaft) an ihre Tochtergesellschaft
			(Enkelgesellschaft) geleistet hat.
			
			


			 
			
			
		
		
			Gebühren beamteter Notare sind Steuern  
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			EuGH
			30.6.2005 Rs C-165/03 Längst (Vorabentscheidungsersuchen des
			deutschen Landgericht Stuttgart)
			
			


			Die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die
			indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der Fassung der
			Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 ist dahin auszulegen,
			dass die Gebühren, die ein beamteter Notar für die notarielle
			Beurkundung eines unter diese Richtlinie in der geänderten Fassung
			fallenden Rechtsgeschäfts erhebt, eine Steuer im Sinne der Richtlinie
			darstellen, wenn nach den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften
			einerseits nicht ausschließlich beamtete Notare als Notare tätig werden
			können und diese selbst Gläubiger der betreffenden Gebühren sind und
			andererseits die beamteten Notare verpflichtet sind, einen Teil dieser
			Gebühren an den Staat abzuführen, der diese Einnahmen zur Finanzierung
			seiner Aufgaben verwendet.
			
			


			 
			
			
		
		
			Steuer auf Bruttoerlöse von Wertpapierinstituten ist
			zulässig  
			


			EuGH
			10.3.2005 Rs C-22/03 Optiver BV u. a. (Vorabentscheidungsersuchen
			der niederländischen Rechtbank Rotterdam)
			
			


			Die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von
Kapital ist dahin auszulegen, dass sie der Erhebung einer Abgabe nicht entgegensteht, die wie die im
Ausgangsverfahren streitige Abgabe zu Lasten von Wertpapierinstituten auf die Bruttoerlöse aus Tätigkeiten im
Zusammenhang mit Wertpapieren erhoben wird.
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